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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
wir freuen uns Ihnen heute die 1. Ausgabe unseres 
Newsletter „Asyl- und Flüchtlingsarbeit in der Stadt 
Horb a.N.“ zusenden zu können. Der Newsletter soll 
dazu dienen, Sie über Aktivitäten, Veranstaltungen, 
Gesetzesänderungen, hilfereiche Materialien und 
sonstige Neuigkeiten zu informieren. Alle drei 
Monate wollen wir eine neue Ausgabe des 
Newsletter erstellen.  
 
Mit Zunahme der Anerkennungen, insbesondere der 
syrischen Flüchtlinge, wird uns das Thema 
Anschlussunterbringung und Wohnungssuche 
zukünftig verstärkt beschäftigen. 
 
In dem Folgenden Newsletter möchten wir Sie über 
folgende Themen informieren:  
 
 
 
1. Aktuelle Entwicklung 
2. Informationsplattform “Freundeskreis-Asyl“ 
3. Fortbildungsangebot für Ehrenamtliche 
4. Veranstaltungen und Projekte für Asylbewerber 
und Flüchtlinge 
5. ARD; ZDF- Rundfunk 
6. Wohnsitzauflage 
 
 
 
 
 
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen  
 
Kristin Schober  Gisela Höpfer 
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1. Aktuelle Entwicklung 
 

1.1. Zahlenmäßige Entwicklung 
Derzeit befinden sich in Horb 192 Flüchtlinge in vorläufiger Unterbringung, sowie 11 
Geflüchtete in Anschlussunterbringung. 86 Flüchtlinge sind in Privatwohnungen in Horb und 
Teilorte untergebracht.  
 
Insgesamt:  289 Personen 

 
Stand (30.11.2016) 

 
 
 
 
 

2. Informationsplattform “Freundeskreis-Asyl“ 
 

 
Auf der Seite www.horb.de/Freundeskreis-Asyl-Horb finden Sie ab sofort wichtige 
Informationen rund um das Thema Asyl und Flüchtlinge. Dabei sind wichtige Ansprechpartner zu 
finden wie: Ansprechpartner der Freundeskreise vor Ort, Ansprechpartner des Freundeskreises -
Asyl Lenkungskreis, Ansprechpartner Jobcenter und Ansprechpartner Agentur für Arbeit. Des 
Weiteren finden Sie auf dieser Homepage, die Öffnungszeiten der Kleiderkammer und des 
Sprachcafés. Die Seite wird fortlaufend gepflegt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.horb.de/Freundeskreis-Asyl-Horb
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3. Fortbildung für Ehrenamtliche  
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4. Veranstaltungen und Projekte für Flüchtlinge 
 
4.1 Sportprojekt für Flüchtlinge 
 
Im Juli dieses Jahres kam Silas Gaertig von einem Auslandsjahr im Kosovo, wo er unter 
ehemaligen Drogenabhängigen arbeitete, zurück nach Deutschland. Mitgebracht hat er den 
Wunsch, hier bei der Arbeit unter Flüchtlingen mitzuhelfen. Daraus entstand die Idee, 
regelmäßig ein Fußballturnier für Flüchtlinge, die in Horb und Umgebung wohnen, zu 
veranstalten. Die Stadt Horb unterstützt seit Oktober dieses Jahres das Projekt, 

 
indem Herrn Gaertig jeden Sonntagabend die Stadionhalle zur Verfügung gestellt wird. In 
Kooperation mit dem Freundeskreis Asyl und der Integrationsbeauftragte Kristin Schober schafft 
Herr Gaertig Teilhabemöglichkeiten für Flüchtlinge.  
 
Unterstützt wird Herr Gaertig von einigen Jugendlichen der christlichen Gemeinde Horb, zu der 
er selbst auch gehört. Die Mischung der Nationalitäten macht es interessant, denn durch das 
gemeinsame Kicken kommt man zusammen, tauscht sich aus und hat gemeinsam Spaß.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Infotag für geflüchtete Kinder und Jugendliche im Marmorwerk 
 
Am Samstag, den 26.11.16, fand im Jugendhaus Marmorwerk von 15 bis 17 Uhr ein Infotag für 

geflüchtete Kinder und Jugendliche statt.  

Initiiert wurde dieser Infotag von Madeleine Wolf (offene Jugendarbeit in Horb) gemeinsam mit 

Gisela Höpfer (Büro für Bürgerschaftliches Engagement) und Kristin Schober  
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(Integrationsbeauftragte). Geplant wurde der Infotag schließlich gemeinsam mit dem 

Lenkungskreis des Freundeskreises Asyl. Hier wurde einstimmig beschlossen, dass es wichtig ist, 

dass auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit haben sich das Marmorwerk 

und die dort möglichen Angebote für Ihre Kinder und Jugendlichen in Ruhe anzuschauen und 

sich umfassend informieren zu können und eventuelle Fragen direkt vor Ort zu beantworten. 

Ziel ist es, dass die geflüchteten Kinder und Jugendlichen, einen leichteren Zugang zum 

Jugendhaus finden und die Eltern sich mit dem Konzept eines Jugendhauses und der offenen 

Jugendarbeit vertraut machen können.  

Am Infotag waren ca. 10 Eltern, ca. 20 Kinder und 5 Mitglieder des Lenkungskreises im 

Marmorwerk. Nach einer kurzen Präsentation von Frau Wolf zu den allgemeinen Angeboten im 

Marmorwerk und vielen Fotos von den Veranstaltungen wie z.B. den Mädchen- und Jungstagen, 

Mini-Discos, kleinen Sportwettbewerben und vielem mehr, konnten die Kinder und Jugendlichen  

direkt loslegen und das Marmorwerk erkunden, während sich die Eltern in einem gemütlichen 

Beisammensein über das Gehörte austauschen konnten.  

Nach dieser gelungenen Kooperation zwischen dem städtischen Jugendreferat und dem 

Freundeskreis Asyl hoffe alle, dass nun noch mehr geflüchtete Kinder und Jugendliche den Weg 

in das Jugendhaus finden. Das Jugendhaus Marmorwerk schafft für geflüchtete Kinder und 

Jugendliche unter anderem Teilhabemöglichkeiten, um auch mit anderen Kindern und 

Jugendlichen durch die dort gebotenen Angebote und Möglichkeiten in Kontakt zu kommen. 
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5. ARD; ZDF- Rundfunk 
 

Presseinformation 

Keine Rundfunkbeitragspflicht für Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber 
 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber müssen keinen Rundfunkbeitrag 
zahlen. Städte und Kommunen wurden vom Beitragsservice von ARD, ZDF 
und Deutschlandradio darüber informiert. Sie können dem Beitragsservice 
ihre Asylbewerberunterkünfte melden und so sicherstellen, dass die 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber nicht automatisch angeschrieben 
werden. 
 
Köln. Asylbewerberinnen und Asylbewerber müssen keinen Rundfunkbeitrag 
zahlen. Nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag steht Asylbewerberinnen und 
Asylbewerbern, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, 
eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag zu. 
„Angesichts der zunehmenden Anzahl von Flüchtlingen haben wir mit den Städten 
und Kommunen eine unbürokratische Lösung vereinbart, damit Flüchtlinge – auch 
wegen der Sprachbarriere – nicht selbst in Kontakt mit dem Beitragsservice treten 
müssen“, erklärt Eva-Maria Michel, Justiziarin beim WDR und Leiterin der 
Beitragskommunikation von ARD, ZDF und Deutschlandradio. 
 
 
 

6. Wohnsitzauflage 
 
Was ist eine Wohnsitzauflage? 
Wenn ein Flüchtling eine Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsgestattung, einen Ankunftsnachweis 
oder eine Duldung bekommt, kann er verpflichtet werden, an einem bestimmten Ort zu 
wohnen.  
 
Wo ist diese geregelt?  
§12a Abs. 1-3 AufenthG.  
 
1) Zur Förderung seiner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 

Deutschland ist ein Ausländer, der als Asylberechtigter, Flüchtling im Sinne von § 3 Absatz 1 
des Asylgesetzes oder subsidiär Schutzberechtigter im Sinne von § 4 Absatz 1 des 
Asylgesetzes anerkannt worden ist oder dem nach § 22, § 23 oder § 25 Absatz 3 erstmalig 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt worden ist, verpflichtet, für den Zeitraum von drei Jahren 
ab Anerkennung oder Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in dem Land seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt (Wohnsitz) zu nehmen, in das er zur Durchführung seines Asylverfahrens oder im 
Rahmen seines Aufnahmeverfahrens zugewiesen worden ist. Satz 1 findet keine 
Anwendung, wenn der Ausländer, sein Ehegatte, eingetragener Lebenspartner oder 
minderjähriges Kind eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem Umfang von  

https://dejure.org/gesetze/AsylG/3.html
https://dejure.org/gesetze/AsylG/4.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/22.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/23.html
https://dejure.org/gesetze/AufenthG/25.html
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mindestens 15 Stunden wöchentlich aufnimmt oder aufgenommen hat, durch die diese 
Person mindestens über ein Einkommen in Höhe des monatlichen durchschnittlichen  
 
Bedarfs nach den §§ 20 und 22 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für eine Einzelperson 
verfügt, oder eine Berufsausbildung aufnimmt oder aufgenommen hat oder in einem 
Studien- oder Ausbildungsverhältnis steht. 
 

(2)  Ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegt und der in einer 
Aufnahmeeinrichtung oder anderen vorübergehenden Unterkunft wohnt, kann innerhalb 
von sechs Monaten nach Anerkennung oder Aufnahme längstens bis zum Ablauf der nach 
Absatz 1 geltenden Frist zu seiner Versorgung mit angemessenem Wohnraum verpflichtet 
werden, seinen Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu nehmen, wenn dies der Förderung 
seiner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland 
nicht entgegensteht. Soweit im Einzelfall eine Zuweisung angemessenen Wohnraums 
innerhalb von sechs Monaten nicht möglich war, kann eine Zuweisung nach Satz 1 innerhalb 
von einmalig weiteren sechs Monaten erfolgen. 

 
(3)  Zur Förderung seiner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 

Deutschland kann ein Ausländer, der der Verpflichtung nach Absatz 1 unterliegt, innerhalb 
von sechs Monaten nach Anerkennung oder erstmaliger Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
verpflichtet werden, längstens bis zum Ablauf der nach Absatz 1 geltenden Frist seinen 
Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu nehmen, wenn dadurch 

 
1.  seine Versorgung mit angemessenem Wohnraum, 

 
2.  

sein Erwerb hinreichender mündlicher Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A2 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen und 

 
3.  

unter Berücksichtigung der örtlichen Lage am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

   erleichtert werden kann. 
 

Wie lange gilt diese Wohnsitzauflage? 
Die Wohnsitzauflage wird für drei Jahre auferlegt. 
 
Wichtig!!! Für die Anwendbarkeit gilt der Stichtag 01.01.2016. Diese gilt also rückwirkend ab 
Januar 2016. 
 
Was ist der Sinn der Wohnsitzauflage?  
Durch die Zuweisung eines konkreten Wohnsitzes in einem Bundesland bzw. an einem 
bestimmten Ort soll die Integration gefördert werden.  
 
Wann kann die Wohnsitzauflage nach §12a AufenthG aufgehoben werden? 

 Die Wohnsitzverpflichtung kann aufgehoben werden, wenn der Ausländer, sein 
Ehegatte/ eingetragener Lebenspartner oder sein minderjähriges Kind eine 
sozialversicherungspflichte Beschäftigung von mindestens 15 Stunden pro Woche mit 
einem Einkommen aufnimmt oder aufgenommen hat, durch das diese Person den 
durchschnittlichen monatlichen Bedarf für eine Einzelperson von ca. 712€ deckt.  

https://dejure.org/gesetze/SGB_II/20.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_II/22.html
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 Die Wohnsitzverpflichtung entfällt ebenfalls, wenn nicht der ganze Bedarf der gesamten 
Bedarfsgemeinschaft gedeckt wird.  
 
 
Erzielt ein Familienmitglied solch ein Einkommen, darf die Wohnsitzauflage auch nicht 
für andere Familienmitglieder ausgesprochen werden.  

 

 Nimmt ein Ausländer, sein Ehegatte, eingetragener Lebenspartner oder minderjähriges 
Kind eine Berufsausbildung bzw. Studium auf, darf ebenfalls keine Wohnsitzauflage 
verhängt werden. Genauso wie oben, darf dem Rest der Familie keine Wohnsitzauflage  
auferlegt werden, wenn ein Familienmitglied diese Voraussetzung erfüllt.  
 
 

(Quelle: Gönul, Kurt (2016):Rechte und Pflichten im Asylverfahren nach dem neuen Integrationsgesetz 2016. Ihr Pakt aus 
Ratgeber und mehrsprachigen Merkblätter zur Kommunikation mit Flüchtlingen. Forum Verlag Herkert GmbH, Merching.) 

 
!!! INFO: Wer Merkblatt in mehrsprachiger Ausfertigung möchte, kann jederzeit auf mich zukommen. !!! 


